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das europäische Recht Vorrang, eine Vielzahl von Instrumenten zur Schaf-
fung neuen Rechts wurde im Laufe der letzten fünf Jahrzehnte geschaffen. 
Aber die Union wurde nicht nur vertieft, sondern auch erheblich erwei-
tert. Aus den sechs Gründungsstaaten sind inzwischen 27 Mitgliedstaaten 
geworden; weitere Staaten aus Südosteuropa werden folgen und Beitritts-
gespräche mit der Türkei sind aufgenommen worden. Kurz gesagt: Es ist 
schwierig, die Bedeutung der Union zu überschätzen.

In den Nationalstaaten, aus denen sich die Union zusammensetzt, hat 
es oft Jahrhunderte gedauert, Verfassungen zu schaffen, mit denen die 
Macht der Regierenden beschrieben und beschränkt wurde und die damit 
die Freiheit der Bürger gesichert haben. Die schleichende Verlagerung von 
immer mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene birgt auch die Ge-
fahr, dass nationalstaatliche Verfassungsbeschränkungen immer unwirk-
samer werden, ohne dass auf europäischer Ebene bisher ein Äquivalent 
geschaffen worden wäre. Nur zwei Beispiele für diese Gefahr:

Grundrechtskataloge schützen Bürger von Nationalstaaten gegen 
Übergriffe ihrer Regierungen. Ein ähnlich gesichertes Äquivalent für 
die denkbaren Übergriffe der EU-Organe gibt es bisher noch nicht, 
denn die Grundrechte-Charta ist bisher nicht bindend (und zudem in 
vielerlei Hinsicht hoch problematisch).
Die traditionelle Vorstellung von Gewaltenteilung sieht vor, dass die 
Exekutive von der Legislative sowohl ermächtigt als auch kontrolliert 
wird. In Europa ist es inzwischen häufig so, dass die Exekutive die 
Legislative zu bestimmten Handlungen zwingen kann. Wird auf An-
regung von Bürokraten (der Kommission) eine Richtlinie vom Rat 
(also den Vertretern der nationalstaatlichen Regierungen) angenom-
men, so muss sie innerhalb eines bestimmten Zeitraumes von den na-
tionalstaatlichen Parlamenten in nationalstaatliches Recht umgesetzt 
werden. Eine europäische Verfassung könnte ein Instrument sein, um 
die schleichende Aushöhlung individueller Abwehrrechte zu begrenz-
en. Dies gilt nach den gescheiterten Referenden natürlich unverändert 
weiter.

Die Notwendigkeit einer Verfassung wird begründet mit der Notwen-
digkeit dauerhaft gültige und verlässliche Regeln zu haben, die Auskunft 
darüber geben, welche politischen Akteure mit welchen Kompetenzen 
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ausgestattet sein sollen, aber auch welche Rechte die Individuen der Uni-
on gegenüber haben. So gesehen hat Europa bereits eine Verfassung, die 
natürlich in vielerlei Hinsicht kritisiert werden kann.

Umgangssprachlich umfasst der Begriff der Verfassung allerdings noch 
mehr: Die Verfassung ist ein Dokument, in dem sich die Mitglieder einer 
Gesellschaft auf zu teilende Werte, Ziele und Grundprinzipien verstän-
digen. Sie kann also durchaus identitätsstiftenden Charakter haben, ein 
Aspekt, der für die europäische Ebene ebenfalls relevant sein kann, wird 
Europa doch wieder und wieder abgesprochen, dass es so etwas wie eine eu-
ropäische Öffentlichkeit oder gar eine europäische Gesellschaft überhaupt 
gebe. In vielen Bereichen erfüllt die Europäische Union heute traditionelle 
Staatsfunktionen. Die faktische Beschränkung der Staatsmacht hängt aber 
auch an einer funktionierenden Zivilgesellschaft, die den Herrschenden 
immer wieder auf die Finger klopft. Wenn die Herausbildung einer eu-
ropäischen Öffentlichkeit durch eine Verfassung gefördert werden kann, 
dann ist dies ein weiteres Argument für eine europäische Verfassung�. An-
dererseits sollten wir uns davor hüten Verfassungen als Allheilmittel zu 
betrachten. Es handelt sich schließlich nur um ein paar Bogen bedrucktes 
Papier – ihre Durchsetzung hängt überwiegend von den jeweils handeln-
den Akteuren ab. Damit komme ich zur zweiten Frage, nämlich der nach 
den Argumenten, die gegen die Annahme des abgelehnten Verfassungs-
entwurfs sprechen. Vereinfacht – und nur leicht überspitzt – gesagt: Eine 
Ratifikation hätte weder der schleichenden Aushöhlung individueller Ab-
wehrrechte Einhalt geboten noch identitätsfördernd gewirkt. Genau diese 
beiden Aspekte aber sind Gründe, die überhaupt für die Notwendigkeit 
einer europäischen Verfassung gesprochen haben.

Zugegeben, der Verfassungsentwurf enthält eine Grundrechte-Charta. 
Die jedoch ist aus ökonomischer Sicht höchst problematisch. Man muss 
kein Hellseher sein, um zu prognostizieren, dass sie vom Europäischen Ge-
richtshof genutzt werden wird, um der Zentralisierung in Europa weiter 
Vorschub zu leisten. Dies führt direkt zu einem weiteren Kritikpunkt am 
Verfassungsentwurf: Die Verfassung sollte eine Regel darüber enthalten, 
nach welchen Kriterien entschieden wird, ob ein Politikbereich auf euro-
päischer oder auf nationalstaatlicher Ebene angesiedelt sein sollte. Es sollte 
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sich um eine abstrakte Regel handeln, die Veränderungen im Zeitablauf 
zulässt. Der Entwurf enthält in der Tat einige implizite Regeln dazu. Ich 
werde dahingehend argumentieren, dass sie unangemessen sind. Der Ent-
wurf enthält aber auch eine ›Anfangszuweisung‹ von Kompetenzen auf die   
europäische bzw. auf die nationalstaatliche Ebene. Es gibt einige ökono-
mische Kriterien, die es erlauben, diese ›Anfangszuweisung‹ zu bewerten.

Eine Zuweisung von Kompetenzen auf die europäische Ebene erscheint 
immer dann gerechtfertigt, wenn es keine andere Ebene gibt, auf der das 
bereitzustellende Gut kostengünstiger verfügbar wäre. Eine Zuweisung 
eines Politikbereichs auf europäische Ebene kommt dann in Betracht, wenn 
eine Bereitstellung aufgrund von Skalenerträgen auf europäischer Ebene 
zu geringeren Kosten als auf nationalstaatlicher Ebene verfügbar wäre. Mit 
diesem Argument lässt sich z. B. eine gemeinsame Verteidigungspolitik 
rechtfertigen (es könnte aber natürlich auch sein, dass der optimale Bereit-
stellungsraum noch größer als die EU 27 ist, z. B. so groß wie die NATO). 
Eine Politikzuweisung auf europäische Ebene kommt weiter in solchen 
Bereichen in Betracht, die mit umfassenden grenzüberschreitenden Exter-
nalitäten einhergehen, also mit Aktivitäten, die in einem Staat erfolgen, 
aber auch das Nutzenniveau von Bürgern anderer Staaten beeinträchtigen. 
Mit diesem Argument lassen sich bestimmte Aspekte einer gemeinsamen 
Umweltpolitik legitimieren. Wird der Aufgabenkatalog der Europäischen 
Union mit Hilfe dieser Kriterien überprüft, so stellt sich schnell heraus, 
dass weder die Agrarpolitik noch die Sozialpolitik auf eine solche europä-
ische Ebene gehören.

Nun könnte eingewandt werden, dass dies eine kalte ökonomische Lo-
gik sei und möglicherweise nicht den Präferenzen der Bürger entspreche. 
Die Präferenzen der Bürger Europas werden regelmäßig in Eurobarome-
ter-Umfragen ermittelt. Hier zeigt sich, dass Bürgerpräferenzen und öko-
nomische Rationalität sich fast perfekt entsprechen: Mehrheitlich wün-
schen sich die Bürger nämlich in fast allen Ländern, dass Bildungs- und 
Kulturfragen genauso wie die Agrarpolitik auf nationalstaatlicher Ebene 
angesiedelt sein sollen, während sie die Umweltpolitik sowie die internati-
onalen Beziehungen gern der europäischen Ebene zuweisen würden.

Der Verfassungsentwurf ist unzureichend, weil er die gegenwärtige 
– unsinnige – Aufgabenzuweisung festschreibt. Mit dem Begriff Verfas-
sung wird immer auch die Vorstellung langfristiger Gültigkeit verbunden. 
Selbst wenn sich die für Politikänderungen erforderlichen Mehrheiten 
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nicht ändern, ist die Festschreibung der unsinnigen Politiken ein proble-
matisches Signal.

Nun zum Argument, dass es einer allgemeinen Regel bedarf, mit deren 
Hilfe die konkrete Aufgabenzuweisung ermittelt werden kann. Dies er-
scheint erforderlich, weil sich die optimale Ebene der Bereitstellung eines 
Gutes im Zeitablauf ändern kann, z. B. aufgrund technischen Fortschritts. 
Hier soll jedoch ein anderer Aspekt in den Vordergrund gerückt werden: 
Ob ein Politikbereich besser auf nationalstaatlicher oder europäischer Ebe-
ne aufgehoben ist, hängt auch von der Heterogenität der Mitgliedstaaten 
der Union ab: Je heterogener die Mitglieder, desto unterschiedlicher ihre 
Präferenzen in Bezug auf verschiedene Politikbereiche und desto unwahr-
scheinlicher, dass sie sich besser stellen, indem sie Aufgaben an Brüssel 
delegieren. Tiefer oder weiter ist deshalb tatsächlich eine wichtige Abwä-
gung. Mit jedem neuen Mitglied steigen die Chancen, dass bestimmte 
Aufgaben, die bisher in Europa erledigt wurden, besser – kostengünstiger, 
präferenzkonformer – auf nationalstaatlicher Ebene erledigt werden kön-
nen. Dass die Union noch mehr Mitglieder haben soll, scheint beschlos-
sene Sache zu sein. Eine zukunftsfeste Verfassung muss deshalb Regeln 
enthalten, nach denen Aufgaben an die nationalstaatliche Ebene zurück 
überwiesen werden können.

Der bisherige Ansatz der Union deutet jedoch genau in die umgekehr-
te Richtung. Der acquis communautaire wird interpretiert als der bisher 
erreichte Integrationsgrad, unter den man auf keinen Fall zurückfallen 
darf. Es ist bezeichnend, dass dieser Begriff in der deutschen Fassung des 
Verfassungsvertrags mit ›Besitzstand‹ übersetzt wurde. Vom Besitzstand ist 
es nur ein kleiner gedanklicher Sprung zur Besitzstandswahrung. Ein sol-
cher Ansatz ist mit einer wachsenden Union nicht sinnvoll in Einklang zu 
bringen. Es erscheint zweckmäßig, stattdessen über die Einführung eines 
vollkommen anderen Prinzips nachzudenken, dass man auch ›befristete 
Delegation‹ nennen könnte: Kompetenzen werden nur noch für eine be-
fristete Anzahl von Jahren an die Union delegiert. Ist diese Frist erreicht, 
fallen die Kompetenzen automatisch an die Nationalstaaten zurück, es sei 
denn, es lässt sich ein Konsens über ihre Weiterführung auf europäischer 
Ebene erzielen.

Der Verfassungsentwurf hätte nicht nur die derzeit gültige – unsinnige 
– Allokation von Kompetenzen festgeschrieben, sondern auch den Mög-
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lichkeiten einer weiteren – schleichenden – Zentralisierung Verfassungs-
rang erteilt. Das Instrument der ›geteilten Zuständigkeit‹ sieht vor, dass 
die Kompetenzen bei den Mitgliedstaaten verbleiben, solange die Union 
in einem Bereich untätig bleibt. Sobald die Union aber tätig wird, landet 
die Kompetenz bei ihr und zwar ohne dass es dafür einer Vertragsänderung 
bedurft hätte. Der Entwurf hat elf Politikbereiche für dieses Instrument 
vorgesehen, darunter so wichtige wie Landwirtschaft und Fischerei, be-
stimmte Bereiche der Sozialpolitik, gemeinsame Gesundheitsfragen usw. 
In Deutschland haben wir ein sehr ähnliches Instrument, nämlich das 
der konkurrierenden Gesetzgebung. Die faktische Nutzung der konkur-
rierenden Gesetzgebung ist ein Grund dafür, warum wir derzeit eine Fö-
deralismusreform diskutieren. Ganz ähnliche Diskussionen über die Not-
wendigkeit, den europäischen Föderalismus zu reformieren, dürften also 
nur eine Frage der Zeit sein.

Fritz W. Scharpf, ehemals Direktor des Kölner Max-Planck-Instituts hat 
einmal von der ›Lebenslüge des Föderalismus‹ gesprochen. Damit hat er 
gemeint, dass föderalistische Projekte den beteiligten Bürgern regelmäßig 
versprechen, einen großen Teil der Staatsaufgaben auf den unteren staat-
lichen Ebenen zu erledigen, die sich nach wenigen Jahrzehnten aber den-
noch regelmäßig als sehr große Staaten entpuppen: Das war in den USA 
und der Bundesrepublik so, in geringerem Umfang auch in der Schweiz. 
Eine wichtige Frage lautet also: Wie müssen föderale Staaten verfasst sein, 
damit sie die ›Lebenslüge des Föderalismus‹ nicht fortsetzen? Hierauf ent-
hält der Verfassungsentwurf keine überzeugenden Antworten.

Ein spannender Ansatzpunkt wäre nach den Bedingungen zu fragen, 
unter denen föderale Staaten tatsächlich föderal bleiben. Methodisch gibt 
es hier verschiedene denkbare Vorgehensweisen: Man könnte vergleichend 
arbeiten, man könnte sich aber auch auf die Analyse des meines  Wissens 
einzigen föderalen Staates stürzen, welcher der Lebenslüge ausgewichen 
ist, nämlich Kanadas. Ein ebenfalls denkbarer Ansatzpunkt wäre eine 
Analyse von Staaten, die man als ›failed federal states‹ bezeichnen könnte: 
Was hat dazu geführt, dass sich die Sowjetunion, die Tschechoslowakei 
und Jugoslawien aufgelöst haben? Gibt es Lehren, die aus ihrem Schei-
tern für die Europäische Union gezogen werden können? Auf politischer 
Ebene liegt es nahe, sich nicht für einen Bundesstaat, sondern für einen 
Staatenbund auszusprechen. Auf den ersten Blick erscheint die Liste von 
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›failed confederate states‹ allerdings noch länger zu sein als die der ›failed 
federal states‹: Sie reicht von der amerikanischen Konföderation der Jahre 
1778 bis 1787 über die Zentralamerikanische Konföderation (1823 bis 
1838) und die Vereinigten Arabischen Staaten (1958 bis 1961) bis hin zu 
Serbien-Montenegro (von 2003 bis zum 3. Juni 2006). Auch hier könnte 
die erkenntnisleitende Frage lauten: Was waren die Gründe für das Schei-
tern dieser Konföderationen?

Nun aber wieder zurück zur Frage, warum es gute Gründe für eine 
Ablehnung des Verfassungsentwurfs gibt. Neben den unbefriedigenden 
Antworten zur Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Europa und den 
Nationalstaaten hatten wir ja behauptet, dass es auch mit der identitätsstif-
tenden Funktion des Entwurfs nicht weit her sei. Diese Behauptung soll 
jetzt mit einigen Beobachtungen plausibel gemacht werden.

Außenminister Fischer sprach in seiner Rede vor dem Europäischen 
Parlament am 12. Januar 1999 von seiner Hoffnung, dass eine Debat-
te über eine europäische Verfassung das europäische Bürgerbewusstsein 
stärken würde. Bei der Debatte solle man sich vom strikten rechtlichen 
Verständnis des Begriffs Verfassung freimachen und eher eine Zusammen-
stellung der Werte und Grundprinzipien europäischen Zusammenlebens 
anstreben. Einige Jahre später wissen wir, dass beide Hoffnungen unbe-
gründet waren: Eine breite Debatte hat gar nicht statt gefunden, ein euro-
päisches Bürgerbewusstsein existiert noch immer nicht. Zu einer breiten 
Debatte über die Werte und Grundprinzipien des europäischen Zusam-
menlebens ist es bisher ebenfalls nicht gekommen. Statt dessen hat der 
Verfassungskonvent einen hoch komplexen und selbst für Experten bis-
weilen schwer verständlichen Verfassungsentwurf vorgelegt. Gemeinsam 
mit den Verfassungen Zimbabwes (77.671 Worte) und Kenias (74.789) 
würde er mit 68.635 Worten zu den längsten Verfassungen der Welt gehö-
ren. Statt einer Verständigung auf Werte und Grundprinzipien das Fest-
zurren von Details, die nicht in die Verfassung gehören. Als Dokument 
der Identitätsstiftung ist der Entwurf deshalb ebenfalls ungeeignet. Damit 
kommen wir endlich zur dritten Frage, nämlich der nach einem Ausweg 
durch Verfahren. Hier geht es also darum, welche Verfahren angemessen 
erscheinen, eine europäische Verfassung zu schaffen. In der Deklaration 
von Laeken, die am Beginn des gescheiterten Verfassungsprozesses stand, 
war die Rede davon, dass die Europäische Union eines neuen Ansatzes 
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bedürfe, dass sie nicht jede Lebensäußerung ihrer Bürger regulieren dür-
fe, dass Effizienz, Transparenz und Demokratie verbessert werden sollten 
und dass schließlich auch über Möglichkeiten nachgedacht werden solle, 
Kompetenzen an die Mitgliedstaaten zurück zu verlagern. Gemessen an 
diesen hehren Zielen ist der vom Verfassungskonvent schließlich beschlos-
sene Entwurf ein gigantischer Mißerfolg. In die Zukunft gewendet ist zu 
fragen, wie die Verfahren ausgestaltet sein könnten, mit denen ein besserer 
Verfassungsentwurf produziert werden könnte.

Im Verfassungskonvent haben die Vertreter des Europäischen Parla-
ments und der Kommission eine wichtige Rolle gespielt. Dass sie einer 
Rückverlagerung von Kompetenzen auf die Ebene der Mitgliedstaaten kri-
tisch gegenüberstehen, wird niemanden verwundern. Die Zusammenset-
zung einer neuen Verfassungsversammlung sollte deshalb gut durchdacht 
sein. Idealerweise sollten Verfassungsregeln nicht von denjenigen geschrie-
ben werden, die sie später umsetzen sollen. Ist das jedoch – wie beim Ver-
fassungskonvent – der Fall, dann ist damit zu rechnen, dass sie sich mehr 
Aufgaben als sachlich sinnvoll zuweisen und die Beschränkungen ihrer 
Kompetenzen eher unzureichend ausgestaltet sind.

David Hume hat einmal bemerkt, dass die Schaffung neuer Regie-
rungen – und neuer Verfassungen – häufig in Zeiten fällt, in denen die 
Zustimmung des Volkes am wenigsten beachtet wird. Dies sei so, weil 
Verfassungen häufig im Anschluss an die Raserei von Revolutionen, Er-
oberungen und öffentlichen Erschütterungen verfasst würden, in denen 
militärische Macht oder politische Schlauheit entscheidender seien. Zum 
Glück befindet sich Europa heute nicht in einer solchen Situation und 
kann sich deshalb den Luxus einer umfassenden Debatte, aber auch die 
Notwendigkeit der Zustimmung des Volkes leisten.

Wir haben gesehen, dass der gescheiterte Verfassungsentwurf keine eu-
ropaweite Debatte über die Inhalte einer europäischen Verfassung ausge-
löst hat. In Ansätzen aber ist es zu einer solchen Debatte in Frankreich und 
den Niederlanden gekommen. Dies ist kein Zufall: Weil die Bürger um 
ihre Zustimmung zum Entwurf gebeten wurden, hatten sie Anreize, sich 
mit dem Entwurf zu beschäftigen. In keinem der Länder war von vorn-
herein klar, dass der Entwurf Gegenstand eines Referendums sein wür-
de. Wäre dies von vornherein klar gewesen – so jedenfalls eine plausible 
Vermutung – dann wäre dort noch umfassender diskutiert worden. Es ist 
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auch empirisch gezeigt worden, dass das Wissen über die Funktionsweise 
der Europäischen Union in den Ländern höher ist, in denen die Bevöl-
kerung qua Referendum die Möglichkeit hatte, über einen Integrations-
schritt abzustimmen.

Für einen neuen Anlauf zu einer europäischen Verfassung heißt das, 
dass sie in möglichst allen Mitgliedstaaten Gegenstand eines Referendums 
sein sollte. Ist dies von vornherein bekannt, so wird dies nicht nur zu einer 
breiteren Debatte führen, sondern auch zu einem Entwurf, in dem die 
Präferenzen der Bürger stärker berücksichtigt werden als in dem jetzt ge-
scheiterten Entwurf: Wenn die Mitglieder einer Verfassungsversammlung 
von vornherein wissen, dass das Ergebnis ihrer Arbeit nur dann ratifiziert 
wird, wenn es eine Mehrheit bei den Stimmbürgern findet, so wird das 
den Inhalt des vorgelegten Entwurfs natürlich beeinflussen.

Die Einführung direkt-demokratischer Elemente ist Kompetenz der 
Mitgliedstaaten. Durch die Einführung verpflichtender Referenden kön-
nen sich nationalstaatliche Regierungen einen wichtigen Verhandlungs-
vorteil verschaffen: Sie können sich viel glaubwürdiger – nämlich unter 
Verweis auf die notwendige Mehrheit in einem Referendum – faulen 
Kompromissen entziehen, weil diese nicht mehrheitsfähig wären. Insofern 
ist es im wohlverstandenen Eigeninteresse von Regierungen, direkt-demo-
kratische Elemente einzuführen.

Um eine europaweite Debatte zu induzieren, an deren Ende eine sinn-
volle und identitätsstiftende Verfassung stehen könnte, sollte aber auch 
über die Zusammensetzung der Verfassungsversammlung selbst nachge-
dacht werden. Von deren Mitgliedern sollte man nicht erwarten, dass sie 
Inhalte vorschlagen, die ihren persönlichen Interessen zuwiderlaufen. Beim 
nächsten Versuch, eine europäische Verfassung zu schaffen, sollte man des-
halb auch darüber nachdenken, mehr kluge Köpfe zu entsenden, die je-
denfalls keine unmittelbaren Ambitionen auf politische Ämter haben. Na-
türlich würde die Gefahr bestehen, dass die politischen Parteien nur ihnen 
genehme Köpfe nominieren würden. Deshalb sollte auch hier die Nutzung 
direkt-demokratischer Elemente erwogen werden. So könnten die Wähler 
aufgerufen werden, ihre Vertreter für eine Verfassungsversammlung direkt, 
ad personam zu wählen.

In vielen Staaten hat sich die traditionelle Gewaltenteilung in den letz-
ten Jahrzehnten substantiell weiterentwickelt: Hinzugekommen sind zahl-
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reiche Mechanismen, die dabei helfen sollen, die Transparenz politischer 
Entscheidungsfindung genauso zu erhöhen wie die Verantwortlichkeit ein-
zelner Entscheidungsträger und die Möglichkeit der Bürger, auch inner-
halb der Legislaturperioden aktiv an politischen Prozessen mitzuwirken. 
Exemplarisch können hier Informationsfreiheitsgesetze, Antikorruptions-
behörden und die Ausdehnung direkt-demokratischer Elemente in vielen 
Staaten dieser Welt genannt werden. Es wäre eine Ironie der Geschichte, 
wenn eine europäische Verfassung deutlich hinter diese Errungenschaften 
zurückfallen würde. Um das zu verhindern ist ein neuer Verfassungsent-
wurf erforderlich, der von einer anders zusammengesetzten Verfassungs-
versammlung geschaffen und der mittels direkt-demokratischer Verfahren 
ratifiziert werden sollte.




